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INFOBLATT BETRIEBSRATSWAHL

EIN FLIXTRAIN 
FAKTENCHECK

Das  
Organisatorische

Der Wahlvorstand ist für die Organisation und Durchführung der eigentlichen 
Betriebsratswahl zuständig. Zunächst erstellt er ein Wahlausschreiben und infor-
miert die Belegschaft so offiziell über die bevorstehende Betriebsratswahl.
Mit dem Wahlausschreiben wird auch darüber informiert, wo die Wahlordnung 
und Wählerliste eingesehen werden können. Die Wählerliste ist das Verzeichnis, in 
dem alle wahlberechtigten Arbeitnehmer aufgeführt werden. Nur wer auf dieser 
Wählerliste steht, darf später bei der Betriebsratswahl mitmachen. Jeder Arbeit-
nehmer ist aufgerufen, selbst zu kontrollieren, ob er richtig erfasst worden ist. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Wahlvorstand alle für die Anfertigung der Wäh-
lerliste erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen.

INFOBLATT BETRIEBSRATSWAHL



MEHR 
INFOS!

  Wer kann gewählt werden?
Grundsätzlich können sich alle Kolleginnen 
und Kollegen, die länger als sechs Monate im 
Betrieb beschäftigt und mindestens 18 Jahre alt 
sind, aufstellen und in den Betriebsrat wählen 
lassen. Im Wahlausschreiben wird auch der 
Wahltermin genannt. In Betrieben ohne Be-
triebsrat kann eine erstmalige Wahl jederzeit 
durchgeführt werden. Bei FlixTrain soll die 
Wahl möglichst bald erfolgen.

  Wie findet die Wahl statt?
Entsprechend der Vorschriften des Betriebs-
verfassungsgesetzes (BetrVG) und der Wahl-
ordnung (WO) findet die Betriebsratswahl in 
geheimer und  unmittelbarer Wahl statt. Das 
bedeutet Urnenwahl mit persönlicher Anwe-
senheit. Die Wahl wird in dafür vorgesehen 
Wahlräume im Betrieb durchgeführt (§ 12 WO).
Allerdings sieht die Wahlordnung für bestimm-
te Fälle auch die Briefwahl vor (§ 24 WO). Diese 
ist möglich, wenn der / die betroffene Wahlbe-
rechtigte die Übersendung der Briefwahlunter-
lagen verlangt und zum Zeitpunkt der Wahl an 
der Anwesenheit im Betrieb verhindert ist. Über 
die Briefwahl entscheidet der Wahlvorstand. 

  Welche Wahlverfahren gibt es?
Für die Betriebsratswahl selbst gibt es zwei Ver-
fahren: in der Regel wird nach dem „normalen 
Wahlverfahren“ gewählt. 
Im normalen, Wahlverfahren muss grundsätz-
lich eine Listenwahl (also eine Verhältniswahl) 
durchgeführt werden. Dabei stimmen die 
Wähler nicht für bestimmte Wahlkandidaten, 
sondern für eine Vorschlagsliste. In der Folge 
müssen, die für die einzelnen Listen abgegebe-
nen Stimmen nach dem d’Hondtschen Höchst-
zahlensystem auf die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Betriebsratssitze umgerechnet 
werden. Das heißt: Bei der Listenwahl ist es 
von ganz erheblicher Bedeutung, auf welchem 
Listenplatz ein Wahlkandidat steht – je weiter 
oben ein Kandidat auf der Liste steht, desto 
größer sind seine Chancen in den Betriebsrat 
gewählt zu werden.

Welches Wahlverfahren bei FlixTrain zur 
Anwendung kommt, wird der Wahlvorstand 
bekannt geben.

  Es wird öffentlich ausgezählt!
Die Auszählung der Stimmen erfolgt in der 
Regel unmittelbar nach Abschluss der Stimm-
abgabe. Wann die Betriebsratswahl zu Ende 
ist, hat der Wahlvorstand im Wahlausschreiben 
festgehalten. Die Auszählung erfolgt öffentlich. 
Daran teilnehmen dürfen alle Arbeitnehmen-
den von FlixTrain sowie der Beauftragte der im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaft. 
Wurde in mehreren Wahllokalen gewählt, müs-
sen alle Wahlurnen in ein Wahllokal gebracht 
werden. Die Auszählung kann erst dann begin-
nen, wenn der gesamte Wahlvorstand anwe-
send ist. 
Und dann wird das Ergebnis verkündet: Ihr 
habt Euren ersten Betriebsrat bei FlixTrain ge-
wählt. Bis dahin werden noch einige Hürden zu 
bewältigen und juristische Fallstricke zu beach-
ten sein. Die EVG unterstützt Euch in diesem 
wichtigen Prozess gerne.
Die Betriebsratswahl stärkt Euch als Beleg-
schaft, da Euer Betriebsrat Eure Interessen ge-
genüber dem Arbeitgeber vertritt und euch als 
Ansprechpartner bei persönlichen Problemen 
zur Verfügung steht. Insofern ist die Gründung 
eines Betriebsrates bei FlixTrain der Schritt in 
die richtige Richtung.

Welches Verfahren im Betrieb zulässig ist, 

hängt von der Größe des Betriebes ab:

  �5 bis 100 wahlberechtigte Arbeitneh-

mer*innen: vereinfachtes Wahlverfahren

  �101 bis 200 wahlberechtigte Arbeitneh-

mer*innen: normales Wahlverfahren 

oder Vereinbarung mit dem Arbeitge-

ber, das vereinfachte Verfahren durchzu-

führen.

  �Mehr als 200 wahlberechtigte Arbeit-

nehmer*innen: normales Wahlverfahren.

https://www.evg-online.org/flixtrain/

